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6. erklärt, dass alle Staaten die Herbeiführung, Wah-
rung und Festigung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit sowie einer internationalen Ordnung fördern sol-
len, die auf der Achtung vor den in der Charta verankerten
Grundsätzen und der Förderung aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten, einschließlich des Rechts auf Entwicklung
und des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, gründet;

7. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, bei ihren
Beziehungen mit anderen Staaten, ungeachtet ihres politi-
schen, wirtschaftlichen oder sozialen Systems und ihrer Grö-
ße, ihrer geografischen Lage oder ihres wirtschaftlichen Ent-
wicklungsstands, die Ziele und Grundsätze der Charta zu ach-
ten und in die Praxis umzusetzen;

8. bekräftigt, dass alle Staaten nach den Grundsätzen
der Charta verpflichtet sind, friedliche Mittel zur Beilegung
jeder Streitigkeit einzusetzen, deren Partei sie sind und deren
Fortdauer geeignet ist, die Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit zu gefährden, als grundlegende
Voraussetzung für die Förderung und den Schutz aller Men-
schenrechte eines jeden Menschen und aller Völker;

9. unterstreicht die entscheidende Bedeutung, die der
Friedenserziehung als Instrument zur Förderung der Verwirk-
lichung des Rechts der Völker auf Frieden zukommt, und legt
den Staaten, den Sonderorganisationen der Vereinten Natio-
nen und den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen nahe, aktiv dazu beizutragen;

10. bittet die Staaten und die zuständigen Mechanis-
men und Verfahren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Menschenrechte, auch weiterhin die Bedeutung der wech-
selseitigen Zusammenarbeit, der Verständigung und des Dia-
logs zu beachten, wenn es darum geht, die Förderung und den
Schutz aller Menschenrechte zu gewährleisten;

11. beschließt, die Frage der Förderung des Rechts der
Völker auf Frieden auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung
unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Menschenrech-
te“ weiter zu behandeln.

RESOLUTION 65/223

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 126 Stimmen bei
54 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/65/456/Add.2 (Part II), Ziff. 135)465:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Arabische Republik Syrien, Aserbaidschan, Äthiopien,
Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize,
Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasili-
en, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Ri-
ca, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi,
Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Li-
beria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea,
Paraguay, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal,
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts
und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik. 

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien,
Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Monaco, Montenegro, Neu-
seeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San
Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Chile, Mexiko, Peru.

65/223. Förderung einer demokratischen und gerechten 
internationalen Ordnung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die
Förderung einer demokratischen und gerechten internationa-
len Ordnung, namentlich Resolution 64/157 vom 18. Dezem-
ber 2009, und Kenntnis nehmend von der Resolution 8/5 des
Menschenrechtsrats vom 18. Juni 2008466,

in Bekräftigung der von allen Staaten eingegangenen
Verpflichtung, ihren Verpflichtungen zur Förderung der all-
gemeinen Achtung, der Einhaltung und des Schutzes aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen, anderen Menschenrechts-
übereinkünften und dem Völkerrecht nachzukommen,

bekräftigend, dass die internationale Zusammenarbeit
zur Förderung und zum Schutz aller Menschenrechte auch
künftig weiter verstärkt werden soll, in voller Übereinstim-

465 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Arabische Repu-
blik Syrien, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Benin, Bolivien (Plurina-
tionaler Staat), Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, China,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Demokratische Volksrepublik Laos, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Hon-
duras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Kambo-
dscha, Kamerun, Komoren, Kongo, Kuba, Lesotho, Libanon, Liberia,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mali, Myan-
mar, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Russische Föderation, Salo-
monen, Sambia, Simbabwe, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan,
Swasiland, Tunesien, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische
Republik) und Vietnam. 

466 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. III, Abschn. A.
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mung mit den in den Artikeln 1 und 2 der Charta verankerten
Zielen und Grundsätzen der Charta und des Völkerrechts und
unter anderem unter voller Achtung der Souveränität, der ter-
ritorialen Unversehrtheit und der politischen Unabhängigkeit
der Staaten sowie der Grundsätze der Nichtandrohung und
Nichtanwendung von Gewalt in den internationalen Beziehun-
gen und der Nichtintervention in Angelegenheiten, die ihrem
Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören,

unter Hinweis auf die Präambel der Charta, insbesonde-
re auf die dort zum Ausdruck gebrachte Entschlossenheit, den
Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und
Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung
von Mann und Frau sowie von großen und kleinen Nationen
erneut zu bekräftigen,

in Bekräftigung dessen, dass jeder Mensch Anspruch
auf eine soziale und internationale Ordnung hat, in der die in
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte467 verkünde-
ten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können,

sowie in Bekräftigung der in der Präambel der Charta
geäußerten Entschlossenheit, die künftigen Geschlechter vor
der Geißel des Krieges zu bewahren, Bedingungen zu schaf-
fen, unter denen Gerechtigkeit und Achtung vor den Ver-
pflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des Völker-
rechts gewahrt werden können, den sozialen Fortschritt und
einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu för-
dern, Toleranz zu üben und als gute Nachbarn miteinander zu
leben und den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller
Völker durch internationale Einrichtungen zu fördern,

betonend, dass die Verantwortung für die Auseinander-
setzung mit weltweiten wirtschaftlichen und sozialen Fragen
und die Bewältigung von Bedrohungen des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit von allen Nationen der Welt
gemeinsam getragen werden muss und multilateral wahrge-
nommen werden soll und dass die Vereinten Nationen als uni-
versellste und repräsentativste Organisation der Welt in die-
ser Hinsicht die zentrale Rolle spielen müssen,

in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich der-
zeit auf der internationalen Bühne vollziehen, sowie des Stre-
bens aller Völker nach einer internationalen Ordnung, die auf
den in der Charta verankerten Grundsätzen beruht, nament-
lich der Förderung und Unterstützung der Achtung vor den
Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle sowie den
Grundsätzen der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung
der Völker, des Friedens, der Demokratie, der Gerechtigkeit,
der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit, des Pluralismus, der
Entwicklung, der Verbesserung des Lebensstandards und der
Solidarität,

anerkennend, dass die Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte für die
volle Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen, na-
mentlich für die wirksame Förderung und den wirksamen
Schutz aller Menschenrechte, unabdingbar ist,

in Anbetracht dessen, dass in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte verkündet wird, dass alle Menschen
frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne
irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Hautfarbe,
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger
Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen,
Geburt oder sonstigem Status, Anspruch auf alle darin ver-
kündeten Rechte und Freiheiten haben,

erneut erklärend, dass Demokratie, Entwicklung und
die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten einan-
der bedingen und sich gegenseitig verstärken und dass die
Demokratie auf dem frei bekundeten Willen der Menschen,
über ihre politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Systeme frei zu bestimmen, und auf ihrer vollen Teilhabe
an allen Aspekten ihres Lebens beruht,

anerkennend, dass die Förderung und der Schutz der
Menschenrechte auf den Grundsätzen der Zusammenarbeit
und eines echten Dialogs beruhen und darauf gerichtet sein
sollen, die Mitgliedstaaten verstärkt in die Lage zu versetzen,
ihren Menschenrechtsverpflichtungen zum Wohle aller Men-
schen nachzukommen,

hervorhebend, dass Demokratie nicht nur ein politischer
Begriff ist, sondern auch wirtschaftliche und soziale Dimen-
sionen hat,

in der Erkenntnis, dass Demokratie, die Achtung aller
Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung,
eine transparente, rechenschaftspflichtige Regierungsführung
und Verwaltung in allen Gesellschaftsbereichen sowie eine
wirksame Teilhabe der Zivilgesellschaft zu den unentbehrli-
chen Grundlagen für die Verwirklichung einer nachhaltigen
sozialen Entwicklung gehören, in deren Mittelpunkt der
Mensch steht,

mit Besorgnis feststellend, dass Rassismus, Rassendis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz unter anderem durch eine ungleiche Ver-
teilung des Wohlstands, Marginalisierung und soziale Aus-
grenzung verschärft werden können,

erneut erklärend, dass ein Dialog zwischen den Religio-
nen, Kulturen und Zivilisationen erheblich zur Stärkung der
internationalen Zusammenarbeit auf allen Ebenen beitragen
könnte,

unterstreichend, dass die internationale Gemeinschaft
zwingend dafür sorgen muss, dass die Globalisierung für alle
Menschen der Welt zu einer positiven Kraft wird, und dass
die Globalisierung nur dann alle voll einschließen und ausge-
wogen sein kann, wenn breit angelegte, dauerhafte Anstren-
gungen auf der Grundlage der ganzen Vielfalt unserer einen
Menschheit unternommen werden,

tief besorgt, dass die derzeitige weltweite Wirtschafts-,
Finanz-, Energie- und Nahrungsmittelkrise, die sich aus ei-
nem Zusammentreffen mehrerer wichtiger Faktoren ergibt,
darunter makroökonomische und andere Faktoren wie Um-
weltzerstörung, Wüstenbildung und globaler Klimawandel,
Naturkatastrophen und das Fehlen der für die Bewältigung ih-
rer negativen Auswirkungen erforderlichen Finanzmittel und
Technologien in den Entwicklungsländern, insbesondere den

467 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
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am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Insel-
entwicklungsländern, ein globales Szenario darstellt, das den
ausreichenden Genuss aller Menschenrechte gefährdet und
die Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den Ent-
wicklungsländern vergrößert,

betonend, dass die Anstrengungen, durch die erreicht
werden soll, dass die Globalisierung alle voll einschließt und
ausgewogen ist, politische Konzepte und Maßnahmen auf
weltweiter Ebene umfassen müssen, die den Bedürfnissen der
Entwicklungs- und Transformationsländer entsprechen und
an deren Ausarbeitung und Durchführung diese Länder wirk-
sam mitarbeiten,

sowie betonend, dass es erforderlich ist, die Entwick-
lungsländer, insbesondere die Binnenentwicklungsländer und
die kleinen Inselentwicklungsländer, durch die Bereitstellung
ausreichender Finanzmittel und durch Technologietransfer
insbesondere bei ihren Anstrengungen zur Anpassung an den
Klimawandel zu unterstützen,

nach Anhörung der Völker der Welt und in Anerken-
nung ihres Strebens nach Gerechtigkeit, nach Chancengleich-
heit für alle, nach dem Genuss ihrer Menschenrechte, ein-
schließlich des Rechts auf Entwicklung, auf ein Leben in
Frieden und Freiheit und auf gleichberechtigte Teilhabe ohne
Diskriminierung am wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen,
bürgerlichen und politischen Leben,

entschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um
eine demokratische und gerechte internationale Ordnung zu
gewährleisten,

1. bekräftigt, dass jeder Mensch Anspruch auf eine
demokratische und gerechte internationale Ordnung hat;

2. bekräftigt außerdem, dass eine demokratische und
gerechte internationale Ordnung die volle Verwirklichung al-
ler Menschenrechte für alle fördert;

3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihrer in Durban
(Südafrika) auf der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz zum Ausdruck gebrachten Selbstver-
pflichtung nachzukommen, den Nutzen der Globalisierung zu
maximieren, unter anderem durch die Verstärkung und Ver-
besserung der internationalen Zusammenarbeit mit dem Ziel,
die Chancengleichheit im Hinblick auf Handel, Wirtschafts-
wachstum und nachhaltige Entwicklung zu erhöhen, globale
Kommunikation durch den Einsatz neuer Technologien und
verstärkten interkulturellen Austausch durch die Erhaltung
und Förderung der kulturellen Vielfalt468, und erklärt erneut,
dass die Globalisierung nur dann alle voll einschließen und
ausgewogen sein kann, wenn breit angelegte und dauerhafte
Anstrengungen unternommen werden, um auf der Grundlage
der ganzen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsa-
me Zukunft zu schaffen;

4. bekräftigt, dass eine demokratische und gerechte
internationale Ordnung unter anderem Folgendes voraussetzt:

a) die Verwirklichung des Rechts aller Völker auf
Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren politischen Status
frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Entwicklung frei nachgehen können;

b) die Verwirklichung des Rechts der Völker und Na-
tionen auf die ständige Souveränität über ihre natürlichen
Reichtümer und Ressourcen;

c) die Verwirklichung des Rechts eines jeden Men-
schen und aller Völker auf Entwicklung;

d) die Verwirklichung des Rechts aller Völker auf
Frieden;

e) die Verwirklichung des Rechts auf eine internatio-
nale Wirtschaftsordnung, die auf der gleichberechtigten Teil-
habe an den Entscheidungsprozessen, Interdependenz, wech-
selseitigem Interesse, Solidarität und der Zusammenarbeit
zwischen allen Staaten beruht;

f) die Verwirklichung der internationalen Solidarität
als Recht der Völker und des Einzelnen;

g) die Förderung und Festigung transparenter, demo-
kratischer, gerechter und verantwortlicher internationaler In-
stitutionen in allen Bereichen der Zusammenarbeit, insbeson-
dere durch die Verwirklichung des Grundsatzes einer umfas-
senden und gleichberechtigten Teilhabe an den jeweiligen
Entscheidungsmechanismen;

h) die Verwirklichung des Rechts auf die gleichbe-
rechtigte Teilhabe aller ohne jede Diskriminierung an den in-
nerstaatlichen und weltweiten Entscheidungsprozessen;

i) die Verwirklichung des Grundsatzes der ausgewo-
genen Vertretung der Regionen sowie von Männern und
Frauen bei der personellen Zusammensetzung des Systems
der Vereinten Nationen;

j) die Förderung einer freien, gerechten, wirksamen
und ausgewogenen internationalen Informations- und Kom-
munikationsordnung auf der Grundlage internationaler Zu-
sammenarbeit mit dem Ziel, ein neues Gleichgewicht und ei-
ne stärkere Gegenseitigkeit im Hinblick auf den internationa-
len Informationsfluss herbeizuführen und insbesondere die
Ungleichheiten im Informationsfluss in die Entwicklungslän-
der und aus diesen Ländern zu beheben;

k) die Achtung der kulturellen Vielfalt und der kultu-
rellen Rechte aller Menschen, weil dies den Pluralismus der
Kulturen verstärkt, zu einem breiteren Austausch von Wissen
und zu einem besseren Verständnis der kulturellen Vorausset-
zungen beiträgt, die Anwendung und den Genuss der allge-
mein anerkannten Menschenrechte überall auf der Welt för-
dert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaftlicher Be-
ziehungen zwischen den Völkern und Nationen begünstigt;

l) die Verwirklichung des Rechts eines jeden Men-
schen und aller Völker auf eine gesunde Umwelt und auf eine
verstärkte internationale Zusammenarbeit, die dem Bedarf an
Unterstützung der nationalen Anstrengungen zur Anpassung
an den Klimawandel, insbesondere in den Entwicklungslän-

468 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.
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dern, wirksam gerecht wird und die Erfüllung der internatio-
nalen Vereinbarungen zur Abschwächung des Klimawandels
fördert;

m) die Förderung des ausgewogenen Zugangs zu den
aus der internationalen Verteilung des Wohlstands erwach-
senden Vorteilen durch eine verstärkte internationale Zusam-
menarbeit, insbesondere auf dem Gebiet der internationalen
Wirtschafts-, Handels- und Finanzbeziehungen;

n) die Verwirklichung der Teilhabe eines jeden Men-
schen am gemeinsamen Erbe der Menschheit in Verbindung
mit dem Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zur Kultur;

o) die von allen Nationen der Welt gemeinsam getra-
gene Verantwortung für die Gestaltung der weltweiten wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung und die Bewältigung
von Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit, die auf multilateraler Ebene wahrgenommen wer-
den soll;

5. unterstreicht, wie wichtig es ist, bei der Stärkung
der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Menschenrechte den Reichtum und die Vielfalt der interna-
tionalen Gemeinschaft der Nationen und Völker zu bewahren
sowie die nationalen und regionalen Besonderheiten und die
unterschiedlichen historischen, kulturellen und religiösen
Voraussetzungen zu achten;

6. unterstreicht außerdem, dass alle Menschenrechte
allgemeingültig und unteilbar sind, einander bedingen und
miteinander verknüpft sind und dass die internationale Ge-
meinschaft die Menschenrechte weltweit in fairer und glei-
cher Weise, gleichberechtigt und gleichgewichtig behandeln
muss, und erklärt erneut, dass es, obschon die Bedeutung na-
tionaler und regionaler Besonderheiten und unterschiedlicher
historischer, kultureller und religiöser Voraussetzungen im
Auge zu behalten ist, die Pflicht der Staaten ist, ohne Rück-
sicht auf ihre jeweilige politische, wirtschaftliche und kultu-
relle Ordnung alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu
fördern und zu schützen;

7. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Ak-
teure nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu er-
richten, die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung
und Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitiger Verstän-
digung sowie der Förderung und Achtung der kulturellen
Vielfalt und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle
Ausgrenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz gründen;

8. bekräftigt, dass alle Staaten die Herbeiführung, die
Wahrung und die Festigung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit fördern und zu diesem Zweck ihr Mög-
lichstes tun sollen, um eine allgemeine und vollständige Ab-
rüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle herbeizu-
führen und sicherzustellen, dass die durch wirksame Abrüs-
tungsmaßnahmen freigesetzten Ressourcen für eine umfas-
sende Entwicklung, insbesondere der Entwicklungsländer,
verwendet werden;

9. bekräftigt außerdem die Notwendigkeit, nach-
drücklich auf die Errichtung einer internationalen Wirt-

schaftsordnung hinzuwirken, die auf Gerechtigkeit, souverä-
ner Gleichheit, wechselseitiger Abhängigkeit, dem gemeinsa-
men Interesse und der Zusammenarbeit aller Staaten unab-
hängig von ihrem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem be-
ruht, die Ungleichheiten behebt und bestehende Ungerechtig-
keiten beseitigt, die die Aufhebung der sich vertiefenden
Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern ermöglicht und eine sich stetig beschleunigende
wirtschaftliche und soziale Entwicklung und Frieden und Ge-
rechtigkeit für die heutigen und die kommenden Generatio-
nen gewährleistet;

10. bekräftigt ferner, dass die internationale Gemein-
schaft Mittel und Wege finden soll, um die derzeitigen Hin-
dernisse zu beseitigen und den Herausforderungen zu begeg-
nen, die sich der vollen Verwirklichung aller Menschenrechte
entgegenstellen, und um weitere Menschenrechtsverletzungen
zu verhindern, die sich daraus auf der ganzen Welt ergeben;

11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sich auch
weiterhin durch eine verstärkte internationale Zusammenar-
beit um die Förderung einer demokratischen und gerechten
internationalen Ordnung zu bemühen;

12. ersucht den Menschenrechtsrat, die Menschen-
rechtsvertragsorgane, das Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte, die vom Rat verlän-
gerten Sondermechanismen und den Beratenden Ausschuss
des Menschenrechtsrats, dieser Resolution im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats gebührende Aufmerksamkeit zu widmen
und zu ihrer Durchführung beizutragen;

13. fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, sich
weiter mit der Frage der Förderung einer demokratischen und
gerechten internationalen Ordnung zu befassen;

14. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten, den Organen, Organisationen und anderen
Teilen der Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, insbesondere den Bretton-Woods-Institutionen,
und den nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu
bringen und so weit wie möglich zu verbreiten;

15. beschließt, diese Frage auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der
Menschenrechte“ weiter zu behandeln.

RESOLUTION 65/224

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 79 Stimmen bei 67 Ge-
genstimmen und 40 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/65/456/Add.2 (Part II), Ziff. 135)469:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Arabische
Republik Syrien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangla-

469 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bolivien (Plurinationaler Staat), Marokko (im
Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der
Organisation der Islamischen Konferenz sind) und Venezuela (Bolivari-
sche Republik).




